




































Stand: 21.11.2023 

Checkliste zur Einhaltung der Härteausgleichskriterien 
gem. den Richtlinien Gemeindefinanzierung NEU  

 
Die Inhalte der gegenständlichen Checkliste entsprechen den Richtlinien für die 
Gemeindefinanzierung NEU. Diese Checkliste stellt einen Arbeitsbehelf zur Veranschlagung und 
Einhaltung der Härteausgleichsfondskriterien gem. den Richtlinien für die Gemeindefinanzierung 
NEU dar.  
 
Hinweise zur Checkliste: Gelb hinterlegte Textpassagen sind von der Gemeinde zu bearbeiten. 
Weitere Ergänzungen sind von der Gemeinde (entsprechend der Sachverhalte) vorzunehmen. 

. Die rechte Spalte dient zur Hilfestellung zum Abhaken 
der Aufgaben. Trifft ein Sachverhalt nicht zu, ist dies festzustellen. 
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ÜBERSICHT ÜBER DIE BEREICHE UND HAUSHALTSSTELLEN

Hinweis: Voranschlagsstellen mit VA-Hinweise 1 und 2 OHNE Vorhabenscode 1,3 oder 5  
Bereich 
Nr. Bereich Bezeichnung Ansatz Konto Anmerkung

01 Dienst- und Gehaltsrecht alle exkl. 680 5xxxxx
ohne Postpartner (=freiwillige 
Ausgabe 11)

210xxx,211xxx,212xxx,213xxx,
214xxx,219xxx,232xxx,240xxx,

250xxx 7207xx
210xxx,211xxx,212xxx,213xxx,
214xxx,219xxx,232xxx,240xxx,

250xxx 8167xx
2407xx

03 Feuerwehr(en) 163xxx
04 Badeanlagen 831xxx/85931x

833xxx/89533x
05 Bücherei 273xxx
06 Winterdienst 814xxx

423xxx
616xxx NUR Beiträge an den WEV 
631xxx
633xxx
634xxx
813xxx
852xxx

810xxx/850xxx
811xxx/851xxx

09
Ausschließliche 
Gemeindeabgaben 920xxx

794xxx/795xxx
894xxx/859xxx

11

Freiwillige Ausgaben und 
Subventionen, Feiern und 
Feste, Ehrungen und 
Auszeichnungen

0xxxxx 
 gegebenenfalls Gegenrechnung von 
KTZ Kontoklasse 3

4xxxxx
ohne 451 (Brennstoffe) und 232/430 
(Lebensmittel Schülerausspeisung). 

61xxxx
63xxxx

02

10

08

Sonstiges

Wasserversorgung und 
Abwasserentsorgung

Gast(schul)beiträge und 
Kindergartentransport

Haushaltsrücklagen

12

07

Ansätze, welche durch kein 
anderes Kriterium 
1-13 geregelt sind.
exkl. Wahlen 024

exkl. Raumordnung 031
exkl. Covid 5191

exkl. Katastophendienst 17x

Sonstige  Investitionen, 
Instandhaltungen, 
Sachausgaben Kontenklasse 4, 
Post- und 
Telekommunikationsdienste 

Ansätze, welche durch kein 
anderes Kriterium 

sh. Beilage 1
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VORZULEGENDE UNTERLAGEN:

 
Die Unterlagen zur Einhaltung der Kriterien sind der zuständigen Bezirkshauptmannschaft in 
digitaler Form vorzulegen. 
 

- Entwurf des Voranschlages 
- Entwurf der Gebührenkalkulation (inkl. Erhebungsblatt zum inneren Zusammenhang) 
- Excel-Liste gem. Beilage 1 (Freiwillige Ausgaben) 
- Bestätigung über die Einhaltung der Bereiche 14-19 der Härteausgleichsfonds-Kriterien 

der Gemeindefinanzierung NEU (Beilage 2) 
- Excel Auswertung aus dem Buchhaltungsprogramm mit folgenden Daten 

(Mindesterfordernis): 
o Vorhabenscode oder VA-Hinweis 
o Ansatz (6-Stellig) 
o Konto (6-Stellig) 
o Kennzeichnung der Haushaltsstelle mit der Bereichsnummer der 

Härteausgleichsfonds-Kriterien (FIBU-Kennzeichen) 
o Gegenseitige Deckungsfähigkeit (Bereich 12) 
o MVAG 
o Ansatzbezeichnung 
o Kontobezeichnung 
o Finanzierungshaushalt t-3 (Rechnungsabschluss) 
o Finanzierungshaushalt t-2 (Rechnungsabschluss) 
o Finanzierungshaushalt t-1 ((Nachtrags-)Voranschlag) 
o Finanzierungshaushalt t (Voranschlagsentwurf) 
o Ergebnishaushalt t (Voranschlagsentwurf) 
o Begründungen von/Anmerkungen zu Abweichungen zu den Vorjahren 

 
- Ausgefüllte Checkliste (aktuelles Dokument) 
- Von der Prüferin/dem Prüfer können weitere Unterlagen angefordert werden.  
 
- Alle Nachweise sind unaufgefordert vorzulegen 

- Alle Begründungen sind direkt im K5 pro Konto zu erfassen und nachvollziehbar sowie eindeutig zu formulieren. 

- Besondere Umstände sind mit separaten, nachvollziehbaren Darstellungen und Beschreibungen zu erläutern 

 

 
- Nur Verteilvorgang 2: Antragstellung bis spätestens 31.01. des Voranschlagsjahres 

mittels des Antragsformulars (Beilage 3) 
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BEREICH 1: DIENST - UND GEHALTSRECHT

Dienstpostenplan-VO (alle DP enthalten, letzte Stand richtig?), Kontrolle nicht 
besetzte Dienstposten, Prüfung ob Personaleinsparung durch Pensionierung und 
sonstiges Nachbesetzungen möglich (auch durch Kooperationen). 

 

 
Gehaltserhöhung gemäß VA-Rundschreiben; ansonsten Bundesabschluss; 
ansonsten eigene Hochrechnung. 
Die Veranschlagung erfolgte mit einer angenommenen Bezugserhöhung von 9,00 %  

 

 
Beschäftigung von (auch kurzfristigen) 
Ferialkräften/Aushilfskräften/Arbeiter/Angestellte, ob Einsatz geplant 
Bitte hier die geplanten Einsatzbereiche, Begründung und Dauer des 
voraussichtlichen Einsatzes angeben: -x- 

 

 

Bearbeitung Überstunden/Mehrleistungsstunden (Berechnung erforderliches 
Ausmaß: z.B. für Wahlen, Winterdienst usw.)  

 

 
Veranschlagung sämtlicher Personalausgaben auf Basis Voranschlagserlass bzw. 
Nachtrags zum Voranschlagserlass 

 

 
Geplante personelle Veränderungen, welche sich auf die Veranschlagung 
auswirken: -x- 

 

 

BEREICH 2: GAST(SCHUL)BEITRÄGE UND KINDERGARTENTRANSPORT 

Hinweis zur Umlegung von Gast(schul)beiträgen bei (General-)Sanierungen von 
Schulliegenschaften:  
Verteilvorgang 1 Gemeinden haben schriftlich nachzuweisen, dass Bemühungen zum Abschluss 
einer Vereinbarung (für die Kostenübernahme bei Sanierungsprojekten) unternommen wurden. 
Diese Beiträge sind mindestens für den Förderzeitraum lt. genehmigten Finanzierungsplan in 
gleichen Jahresbeträgen umzulegen. 
Kann eine Gemeinde keine entsprechende Vereinbarung und keinen schriftlichen Nachweis über 
die dahingehenden Bemühungen vorlegen, sind Beiträge für (General-)Sanierungen aus Mitteln 
des Verteilvorgang 2 zu bedecken. 

Mitteilungen der Gemeinden in Bezug auf die Kinder- und Schüleranzahl und zu 
erwartende Kopfquote aus der Evidenz heraussuchen, ansonsten Direktabfrage bei 
den Gemeinden / Begründung von Mehrauszahlungen erforderlich 

Vorlage ev. mit Aufstellung in Excel 
Sanierungskostenbeiträge sind separat (nachvollziehbar) darzustellen 

 

 

Gegebenenfalls Abschluss einer Vereinbarung (Gemeinderatsbeschluss) für die 
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BEREICH 3: FEUERWEHREN

Hinweise: Vergütungen sind bei den max. Auszahlungen einzurechnen. 

Eintragung der Budgetbeträge unter Beachtung des Bedarfs der Feuerwehren und 
unter Einhaltung der max. Auszahlungen des Oö. LFK. 

 

 
Budgetbeträge die nicht im Zielwert enthalten sind: 

a) Auszahlungen für Heizkosten (inkl. Kaminkehrer) 
b) Auszahlungen für Gebäudeversicherungen: 600 Euro  
c) Auszahlungen für Darlehenstilgungen  
d) Auszahlungen für Zinsen 
e) Mieten für Immobilien 
f) Auszahlungen für den großen Service des hydraulischen Rettungsgerätes 

inkl. Tausch von Hydraulikschläuchen bzw. Akkutausch 
g) Auszahlungen für große Reparaturen bei allen Fahrzeugen sowie Reifen von 

Fahrzeugen über 7,5t 
h) Auszahlungen für die Überprüfung von Atemschutzflaschen bzw. 10-Jährige 

Überprüfung von Atemschutzgeräten 
 
 Summe a) bis h) 
Gesamtauszahlungen 
  Gesamtauszahlungen exkl. a) bis h) 

 
 
 

 
0,00 

600,00 
4.200,00 
   600,00 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

5.400,00 
33.400,00 
28.000,00 

Es wurde sowohl eine Gebührenordnung als auch eine Tarifordnung für Leistungen 
der Feuerwehren erlassen.  

Ja 
Muster: https://www.ooelfv.at/feuerwehr-
intern/downloads/?tx_sbdownloader_pi1%5Bcatid%5D=99&tx_sbdownloader_pi1%5
Bscat%5D=94_99 

- Es gelten die aktuellen Gebühren und Tarife lt. den Vorgaben des Oö. LFV. 
- Mit Beschlussfassung des Voranschlages werden die Gebühren und Tarife an 

die aktuellen Vorgaben des Oö. LFV angepasst. 

 

 

Ermittlung der Einnahmen aus FF-Einsätzen und Veranschlagung der zu erwartenden 
Einzahlungen (FeuerwehrgebührenO, Tarifordnung). 
Basis für die Veranschlagung sind die Einsätze bzw. die Einnahmen aus Einsätzen 
der Feuerwehr(en) im Vergleichszeitraum.  

 

 

Zielwert Oö. LFK: 29.500,00 Euro 
Veranschlagte Auszahlungen (exkl. nicht anrechenbare Auszahlungen): 28.000,00 
Euro 
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BEREICH 4: BADEANLAGEN

-x- 

BEREICH 5: BÜCHEREI 

Hinweise:  
- In diesem Bereich ist eine Begründung von Mehrauszahlungen ausgeschlossen. Es 

erfolgt keine Indexierung des Zielwertes. 
- Auszahlungen für Darlehenstilgungen und Zinsen, sowie Mieten für Immobilien sind nicht 

zu berücksichtigen. 
- Vergütungen sind zu berücksichtigen. 

Ermittlung der Nettoauszahlungen: 
Auszahlungen: 1.000,00 Euro  Einzahlungen: 0,00 Euro = 1.000,00 Euro  
Einwohner zum 31.10.2021: 612 Einwohner (Datenquelle: 
https://www.bmf.gv.at/themen/budget/finanzbeziehungen-laender-
gemeinden/unterlagen-finanzausgleich.html) 
 

 
 

 

 

BEREICH 6: WINTERDIENST 

Erfolgt die Räumung und Streuung in der Gemeinde gem. der RVS 12.04.12 (Abfrage 
bei Amtsleitung) Ja 
Die Nachweise, dass die RVS zur Anwendung kommt (z.B. Winterdienstanordnung, 
Verträge mit privaten Dienstleistern) sind vorzulegen.  
Die Gemeinde bestätigt, dass der Maschinenring und die gemeindeeigenen 
Mitarbeiter den Winterdienst entsprechend der RVS durchführen.   

 

 

Angabe der Begründung eines allenfalls im VA-Entwurf vorgesehenen 
Mehraufwandes im Finanzierungshaushalt (zB Änderung des Räum- und Streuplans, 
Mehrauszahlungen für Treibstoffe) nichts vorgesehen. 

 

 
Die Vergütungen für den Bauhof sind anhand der Werte des Vergleichszeitraums 
einzuschätzen. Steigerungen können sich durch die jährlich steigenden 
Personalkosten im Bauhof ergeben. Kommt es bei der Veranschlagung der 
Vergütungen zu wesentlichen Abweichungen ist dies zu begründen. 

 

 

BEREICH 7: SONSTIGES 

Hinweis: Die Veranschlagung von Verstärkungsmittel gem. § 2 Abs. 2 Z 1. Oö. GHO ist nicht 
zulässig. 

Essen auf Rädern: Ermittlung Auszahlungsdeckungsgrad:
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BEREICH 8: WASSERVERSORGUNG UND ABWASSERBESEITIGUNG

Hinweise:  
- Eine Auszahlungsdeckung im jeweiligen Betrieb ist anzustreben. Ist eine Auszahlungs-

deckung im jeweiligen Betrieb nicht gegeben, sind die von der Aufsichtsbehörde festge-
legten Benützungsgebühren bei Wasserversorgungsanlagen um bis zu 0,60 Euro pro m³ 
(exkl. USt.) bzw. bei Abwasserentsorgungsanlagen bis zu 1,00 Euro pro m³ (exkl. USt.) zu 
überschreiten. Quelle: (Entwurf) Gebührenkalkulation 

- Vergütungen sind zu berücksichtigen 

 Wasserversorgung Abwasserbeseitigung 
Kostendeckungsgrad lt. 
Gebührenkalkulation (Pkt. 6.1) 

x % 105,11 % 

Liquiditätsergebnis d lt. 
Entwurf Gebührenkalkulation 
(Pkt. 12)  
 

(-)x -82.100,00 

Benützungsgebühr gem. 
Entwurf der 
Gebührenkalkulation 
 

x Euro/m³ 5,35 Euro/m³ 

Angenommene 
Verbrauchsmenge 

Annahme für den VA:  x m³ 
Verbrauchsmenge lt. der 
letzten Abrechnung: x m² 
Begründung bei Annahme 
eines sinkenden Verbrauchs: 
(Text der Gemeinde) 

Annahme für den VA:  20.747 
m³ 
Verbrauchsmenge lt. der 
letzten Abrechnung: 20.743 m² 
Begründung bei Annahme 
eines sinkenden Verbrauchs: 
(Es handelt sich um eine 
Pauschalgebühr) 

Vergütungen Sind die Vergütungen für Personal (Verwaltung, Bauhof, etc.), 
politische Organe, Fuhrpark, Sachausgaben im Voranschlag 
und der Gebührenkalkulation entsprechend dargestellt? ja 

Verwendung der 
Gebührenüberschüsse 

Erhebungsblatt zum inneren Zusammenhang: keine 
Überschüsse 

BEREICH 9: AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN 

Hinweis: Abweichungen bei den Aufschließungsbeiträgen und Erhaltungsbeiträgen bedürfen 
keiner Begründung.  

Höhe der Hundeabgabe je Hund: 50 Euro (min. 50 Euro)  
                                                 für 40 gemeldete Hunde  

ergibt einen Betrag von 2.000 Euro
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Restliche Gemeindeabgaben: Veranschlagung gem. den zu erwartenden Einzahlungen. 
Angabe von Begründung bei geringeren veranschlagten Einzahlungen, als in den Vorjahren . 
(im Buchhaltungsprogramm bzw. in der Excel Auswertung) 

BEREICH 10: HAUSHALTSRÜCKLAGEN 

Hinweise: Gemeinden die Mittel aus dem 1. Verteilvorgang des Härteausgleichsfonds 
beanspruchen, haben bestehende allgemeine Haushaltsrücklagen im betreffenden Jahr zum 
Haushaltsausgleich heran zu ziehen. Ausgenommen:  

- allgemeine Rücklagen, die nach den Vorgaben einer Richtlinie der Oö. Landesregierung 
dotiert wurden (Beispiele: HAF 2 Mittel, Gemeindeentlastungspaket 2019-2021) oder  

- deren Verwendung in einem aufsichtsbehördlich genehmigten Finanzierungsplan 
vorgesehen ist. 

- Rücklagen die aus zweckgewidmeten Spenden oder aus Vermögensveräußerungen 
gebildet werden. 

Bei Gemeinden die nur Mittel aus dem Verteilvorgang 2 beantragen, haben bestehende 
allgemeine Haushaltsrücklagen keine Auswirkung auf die Gewährung von Mitteln aus dem 
Verteilvorgang 2 des Härteausgleichsfonds. 
Überprüfen der Rücklagen: z.B.: Gemeindeentlastungspaket 2019-2021 oder 
Rücklagen, die bereits in einem aufsichtsbehördlich genehmigten Finanzierungsplan 
enthalten sind. Wenn der Rücklagennachweis nicht eindeutig ist  Zusatzinformation 
für die Prüferin/den Prüfer. 

 

Gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklagen sind vorrangig vor der Aufnahme von 
Darlehen im jeweiligen Bereich zu verwenden. 

 

BEREICH 11: FREIWILLIGE AUSGABEN UND SUBVENTIONEN, FEIERN UND FESTE, EHRUNGEN 
UND AUSZEICHNUNGEN 

Hinweise:  
- Eine Veranschlagung dieser Konten sollte erst erfolgen, wenn die ungefähre Höhe der 

benötigten Mittel aus dem 1. Verteilvorgang des Härteausgleichsfonds feststeht. Es wird 
jedoch empfohlen die Konten, welche in die freiwilligen Ausgaben einzurechnen sind 
bereits jetzt zu kennzeichnen. 

- Ein Überschreiten des Zielwertes in diesem Bereich ist ausgeschlossen. 

Kennzeichnung der Konten im Finanzprogramm u. Kontrolle, ob alle Konten 
berücksichtigt wurden. 

 

Beilage 1 befüllen mit den angedachten Budgetbeträgen. (Es kann auch eine eigene 
Liste auf Basis der Beilage 1 erstellt werden) 

 

Prüfung mit Zielwert : 
Siehe NEUERUNGEN: 
https://gemnet.ooe.intra.gv.at/intranet/Mediendateien/Abt_Gem/494_009_489_a1.pdf
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BEREICH 12: SONSTIGE INVESTITIONEN, INSTANDHALTUNGEN, SACHAUSGABEN 
KONTENKLASSE 4, POST- UND TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE  

Hinweise:  
- nicht betroffen Auszahlungen von Unterabschnitten, welche durch die Bereiche 1-11 oder 

19 (Ansatz 031xxx) des Härteausgleichsfonds bereits geregelt sind sowie für Wahlen, 
Lebensmittel für die Schülerausspeisung, Brennstoffe, Katastrophendienst und 
Auszahlungen aufgrund der Corona-Pandemie unter dem Ansatz 519100. Weitere nicht 
zu berücksichtigende Haushaltsstellen können von den für die Gemeindefinanzierung 
zuständigen Mitgliedern der Oö. Landesregierung festgelegt werden.  

- In diesem Bereich ist eine Begründung von Mehrauszahlungen ausgeschlossen. 
Mehrauszahlungen im Vergleich zu den Vorjahren die über die vorgesehene Indexierung 
hinausgehen sind durch Einsparungen bei anderen Konten dieses Bereiches 
auszugleichen. 

Ermittlung zur Erreichung des Zielwertes:  

 

Verbraucherpreisindex 1986 von Juli des Vorvorjahres bis Juli des Vorjahres = Zielwert 
Quelle VPI: https://www.statistik.at/statistiken/volkswirtschaft-und-oeffentliche-finanzen/preise-
und-preisindizes/verbraucherpreisindex-vpi/hvpi  
Definition gegenseitige Deckungsfähigkeit / GR-Beschluss u. Eintragung im Finanzprogramm 
(vgl. § 7 Oö. GHO) 

Hauswirtschaftliche Sperre in der Höhe von 15 % der Inanspruchnahme des Betrages bis zum 
1. Oktober des Jahres / GR-Beschluss u. Eintragung im Finanzproramm (vgl. § 14 Oö. GHO) 

BEREICH 13: SONSTIGE AUSGABEN POST 728, POST 729 

Hinweise:  
- Geltungsbereich: Entsprechend Bereich 12. 
- In diesen Gruppen sind Aufwendungen zu verrechnen, die keinen anderen Kontenklassen 

zuzuordnen sind (Hilfestellung finden Sie hierzu auf der Plattform für öffentliches 
Rechnungswesen). Überschreitungen können (MÜSSEN) begründet werden. 
 

Nur Auszahlungen gem. den Kontierungsvorgaben vorsehen. Keine Veranschlagung von 
Instandhaltungen, Geringwertigen Wirtschaftsgüter etc. (Konten 4xx, bzw. 61x verwenden) 
Wenn möglich direkte Errechnung der Voranschlagsbeträge 

Wenn die direkte Errechnung nicht möglich ist Ermittlung zur Erreichung des Zielwertes:  
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BEREICH 14: ÜBERLASSUNG VON RÄUMLICHKEITEN UND ANLAGEN AN VEREINE, FIRMEN 
ODER PRIVATE 

Hinweis: Wird bei der Prüfung dieser Bereiche festgestellt, dass die Vorgaben nicht eingehalten 
werden bzw. wurden, entfällt für das betreffende Jahr der Anspruch auf Mittel aus dem 
Verteilvorgang 2. 
Bestätigung Einhaltung des Kriteriums (Beilage 2).  
Betriebskostenersätze bzw. Kontrolle allfälliger Tarifordnungen und Durchsicht der 
Verrechnungen, ob Anpassungen erforderlich sind. 

 

Die zu erwartenden Einzahlungen sind im Voranschlagsentwurf darzustellen.  

BEREICH 15: ENERGIEAUFWAND 

Hinweis: Wird bei der Prüfung dieser Bereiche festgestellt, dass die Vorgaben nicht eingehalten 
werden bzw. wurden, entfällt für das betreffende Jahr der Anspruch auf Mittel aus dem 
Verteilvorgang 2. 
Bestätigung Einhaltung des Kriteriums (Beilage 2).  
Energiekosten sowie Energieverbräuche (z.B.: Strom, Gas) / Ablauf der 
Vertragsbindung notieren, rechtzeitig Vergleichsangebote einholen und gegebenenfalls 
Nachverhandlungen führen und dokumentieren. 

 

BEREICH 16: KASSENKREDIT UND GELDVERKEHRSPESEN 

Hinweis: Wird bei der Prüfung dieser Bereiche festgestellt, dass die Vorgaben nicht eingehalten 
werden bzw. wurden, entfällt für das betreffende Jahr der Anspruch auf Mittel aus dem 
Verteilvorgang 2. 
Bestätigung Einhaltung des Kriteriums (Beilage 2).  
Angebotseinholung: mindestens 3 Kreditinstituten, davon mindestens 1 überörtlichen; 
Berücksichtigung der Geldverkehrsspesen bei Vergabe. 

 

Anfallende Kosten bei den Girokonten, regelmäßig Verhandlungen zur Kostenreduktion 
durchführen und dokumentieren. 

 

BEREICH 17: -  

Hinweis: Wird bei der Prüfung dieser Bereiche festgestellt, dass die Vorgaben nicht eingehalten 
werden bzw. wurden, entfällt für das betreffende Jahr der Anspruch auf Mittel aus dem 
Verteilvorgang 2. 
Bestätigung Einhaltung des Kriteriums (Beilage 2).  
Veranschlagung nur unbedingt notwendige Liquiditätszuschuss; Achtung bei Inkoba 
sind die jeweils zu Grunde gelegten Darlehenslaufzeiten für die Transferzahlungen 
entscheidend. Die Laufzeiten sind der Nutzungsdauer der Infrastruktur anzupassen. 
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BEREICH 18: ANSCHLUSSGEBÜHREN

Hinweis: Wird bei der Prüfung dieser Bereiche festgestellt, dass die Vorgaben nicht eingehalten 
werden bzw. wurden, entfällt für das betreffende Jahr der Anspruch auf Mittel aus dem 
Verteilvorgang 2. 
Bestätigung Einhaltung des Kriteriums (Beilage 2).  

 
 Wasserversorgung Abwasserbeseitigung 
Liquiditätsergebnis d lt. Entwurf 
Gebührenkalkulation (Pkt. 12) 

(-)x - 82.100 

Werden die gesetzlich vorgesehenen 
Kostenbeiträge für die Herstellung des 
Hausanschlusses vorgeschrieben? 
(Kontaktaufnahme mit der 
Bauabteilung/Amtsleitung erforderlich) 

Ja/Nein Ja 

Höhe Mindestanschlussgebühr x Euro 4.591,40 Euro 

Sind für solche Kostenbeiträge 
Einzahlungen und Auszahlungen im 
Voranschlagsentwurf vorgesehen? 
- wenn ja, bitte die Voranschlagsstellen 

angeben 
- wenn nein, bitte kurze Begründung 

(Beispiele: direkte Verrechnung der 
Fremdfirma mit den Objektbesitzern, 
keine Neuerrichtung von 
Hausanschlüssen absehbar.) 

Ja/Nein 
 
- (Text der Gemeinde) 

Nein 
 
- (direkte 

Verrechnung der 
Fremdfirma mit den 
Objektbesitzern) 

BEREICH 19: RAUMORDNUNG 

Hinweis: Wird bei der Prüfung dieser Bereiche festgestellt, dass die Vorgaben nicht eingehalten 
werden bzw. wurden, entfällt für das betreffende Jahr der Anspruch auf Mittel aus dem 
Verteilvorgang 2. 
Bestätigung Einhaltung des Kriteriums (Beilage 2).  
Werden die Kosten für Planänderungen gem. den gesetzlichen Bestimmungen 
weiterverrechnet  

Ja 
Sind die voraussichtlichen Einnahmen im Voranschlagsentwurf dargestellt? 
2024 voraussichtlich keine Einnahmen 

 

Ist eine Überarbeitung des Flächenwidmungsplanes und/oder des örtlichen 
Entwicklungskonzeptes im kommenden Haushaltsjahr geplant? 

nein 
Wenn ja: 
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ALLGEMEINES (99):

Die Voranschlagsbeträge für finanzierungswirksame Voranschlagsstellen, welche nicht in die 
Regelungen der Bereiche 1-13 der Härteausgleichsfondskriterien fallen, sind gemäß den 
gesetzlichen Bestimmungen zu ermitteln (§ 75 Oö. GemO 1990 i.V.m. § 4 Oö. GHO): 

1. Veranschlagung der Beträge (Ertragsanteile, Landesumlage, Krankenanstaltenbeitrag etc.) 
nach den Vorgaben des aktuellen Voranschlagserlasses. 

2. Die Veranschlagung von Mittelverwendungen darf nur mit dem sachlich begründeten 
unabweislichen Jahreserfordernis erfolgen.  
D.h. Auszahlungen die errechnet werden können (z.B. Energiekosten, Heizkosten, 
Versicherungsprämien) sind zu errechnen.  
- Auszahlungen, welche über den durchschnittlichen Auszahlungen des 

Vergleichszeitraums liegen, sind zu begründen und werden nur dann anerkannt, wenn 
diese auf Grund einer gesetzlichen Vorgabe oder auf Grund eines fachlich und/oder 
sachlich bestätigten Bedarfs ergibt. 

- Sind im Voranschlagsentwurf Auszahlungen für neue Voranschlagstellen vorgesehen ist 
dies ebenfalls zu begründen. 

3. Sofern eine direkte Errechnung der Auszahlungen nicht möglich ist, sind die veranschlagten 
Beträge unter Berücksichtigung ihrer in den letzten zwei Jahren und im laufenden 
Haushaltsjahr (=Vergleichszeitraum) zutage getretenen Entwicklung einzuschätzen.  

- Vergleichszeitraum für die Veranschlagung 2023:  

 

Sofern mit Steigerungen im Vergleich zu den Vorjahren gerechnet wird, wären die 
Voranschlagsbeträge gem. Punkt 2 zu errechnen.  

- Für die Veranschlagung von Konten, welche in die Regelungen der Bereiche 1-19 fallen 
sind die Härteausgleichsfondskriterien zu beachten. 

4. Veränderungen bei den haushaltsinternen Vergütungen bedürfen keiner Begründung. 
 

5. Für die Einzahlungen ist ebenso vorzugehen wie für die Auszahlungen. D.h. wenn möglich 
hat eine direkte Errechnung zu erfolgen. Die geplanten Hebesätze bzw. allfällig geplante 
Tariferhöhungen sind bei der Veranschlagung der Einzahlungen zu berücksichtigen. Werden 
die Mittelaufbringungen geringer veranschlagt als im Vergleichszeitraum ist dies zu 
begründen. Ist eine direkte Errechnung nicht möglich und ist keine Anpassung der Tarife bzw. 
Gebühren geplant, ist gemäß Punkt 3. dieses Unterkapitels vorzugehen. 







Haushaltskonto Ansatzbezeichnung Postbezeichnung FH-VA 2024 Freiwillige Ausgaben

1/000000-729000 Gewählte Gemeindeorgane Sonstige Ausgaben 500,00 500,00
1/061000-757000 Sonstige Subventionen LFD.TRANSFERZ.PRIV.INSTIT.Schwarz. Kreuz 100,00 100,00
1/062000-723000 Ehrungen und Auszeichnungen Sonstige Ausgaben(Ehrung) 1.500,00 1.500,00
1/094000-729000 Gemeinschaftspflege Sonst.Ausgaben(Foerderung D. Betriebsgem. 300,00 0,00
1/134000-728000 Flurpolizei Entg.F.Sonst.Lstg.V.Epers. (Forstaufs.) 0,00 0,00
1/212000-720701 Hauptschulen (Neue Mittelschulen) Gastschulbeiträge 3.200,00 0,00
1/262000-777000 Sportplätze KTZ an priv. Institutionen(Sportverein... 1.500,00 1.500,00
1/282000-768000 Studienbeihilfen Sonstige Lfd. TZ an private  Haushalte 500,00 0,00
1/320000-720000 Ausbildung in Musik u. darst. Kunst Landesmusikschule Deckungsbeiträge 2.200,00 0,00
1/322000-728000 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege Entgelte für sonstige Leistungen 0,00 0,00
1/322000-757000 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege Laufende Transferz.(Subventionen) 2.500,00 2.500,00
1/369000-729000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sonstige Ausgaben(Feiern u.Feste) 1.500,00 1.500,00
1/381000-757000 Maßnahmen der Kulturpflege Kulturbeitrag für Theatergruppen 500,00 500,00
1/381000-757100 Maßnahmen der Kulturpflege Subvention Gemeinschaftschor 600,00 600,00
1/439000-768000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sonst.lfd.TZ (Säuglingspaket) 200,00 200,00
1/512000-728000 Sonstige med. Beratung und Betreuung Entgelte für sonstige Leistungen 100,00 100,00
1/512000-729000 Sonstige med. Beratung und Betreuung Sonstige Ausgaben 0,00 0,00
1/782000-726000 Wirtschaftspolitische Maßnahmen Mitgliedsbeitr. an Institut. (Leader) 1.000,00 0,00
1/789000-755000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Lfd.TZ an  Unternehmungen(Förderungen) 2.300,00 2.300,00

Summe 11.300,00
1,5% der Finanzkraft 757.130,57 11.356,96
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Checkliste zur Einhaltung der Härteausgleichskriterien 
gem. den Richtlinien Gemeindefinanzierung NEU  

 
Die Inhalte der gegenständlichen Checkliste entsprechen den Richtlinien für die 
Gemeindefinanzierung NEU. Diese Checkliste stellt einen Arbeitsbehelf zur Veranschlagung und 
Einhaltung der Härteausgleichsfondskriterien gem. den Richtlinien für die Gemeindefinanzierung 
NEU dar.  
 
Hinweise zur Checkliste: Gelb hinterlegte Textpassagen sind von der Gemeinde zu bearbeiten. 
Weitere Ergänzungen sind von der Gemeinde (entsprechend der Sachverhalte) vorzunehmen. 

. Die rechte Spalte dient zur Hilfestellung zum Abhaken 
der Aufgaben. Trifft ein Sachverhalt nicht zu, ist dies festzustellen. 

INHALTSVERZEICHNIS 

Übersicht über die Bereiche und Haushaltsstellen ........................................................................ 2 

Vorzulegende Unterlagen: ............................................................................................................ 3 

BEREICH 1: Dienst - und Gehaltsrecht ........................................................................................ 4 

BEREICH 2: Gast(schul)beiträge und Kindergartentransport........................................................ 4 

BEREICH 3: Feuerwehren ........................................................................................................... 5 

BEREICH 4: Badeanlagen ........................................................................................................... 6 

BEREICH 5: Bücherei .................................................................................................................. 6 

BEREICH 6: Winterdienst ............................................................................................................. 6 

BEREICH 7: Sonstiges ................................................................................................................. 6 

BEREICH 8: Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung ......................................................... 7 

BEREICH 9: Ausschliessliche Gemeindeabgaben ....................................................................... 7 

BEREICH 10: Haushaltsrücklagen ............................................................................................... 8 

BEREICH 11: Freiwillige Ausgaben und Subventionen, Feiern und Feste, Ehrungen und 
Auszeichnungen ........................................................................................................................... 8 

BEREICH 12: Sonstige Investitionen, Instandhaltungen, Sachausgaben Kontenklasse 4, Post- 
und Telekommunikationsdienste .................................................................................................. 9 

BEREICH 13: Sonstige Ausgaben Post 728, Post 729 ................................................................. 9 

BEREICH 14: Überlassung von Räumlichkeiten und Anlagen an Vereine, Firmen oder Private . 10 

BEREICH 15: Energieaufwand ................................................................................................... 10 

BEREICH 16: Kassenkredit und Geldverkehrspesen ................................................................. 10 

10
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ÜBERSICHT ÜBER DIE BEREICHE UND HAUSHALTSSTELLEN

Hinweis: Voranschlagsstellen mit VA-Hinweise 1 und 2 OHNE Vorhabenscode 1,3 oder 5  
Bereich 
Nr. Bereich Bezeichnung Ansatz Konto Anmerkung

01 Dienst- und Gehaltsrecht alle exkl. 680 5xxxxx
ohne Postpartner (=freiwillige 
Ausgabe 11)

210xxx,211xxx,212xxx,213xxx,
214xxx,219xxx,232xxx,240xxx,

250xxx 7207xx
210xxx,211xxx,212xxx,213xxx,
214xxx,219xxx,232xxx,240xxx,

250xxx 8167xx
2407xx

03 Feuerwehr(en) 163xxx
04 Badeanlagen 831xxx/85931x

833xxx/89533x
05 Bücherei 273xxx
06 Winterdienst 814xxx

423xxx
616xxx NUR Beiträge an den WEV 
631xxx
633xxx
634xxx
813xxx
852xxx

810xxx/850xxx
811xxx/851xxx

09
Ausschließliche 
Gemeindeabgaben 920xxx

794xxx/795xxx
894xxx/859xxx

11

Freiwillige Ausgaben und 
Subventionen, Feiern und 
Feste, Ehrungen und 
Auszeichnungen

0xxxxx 
 gegebenenfalls Gegenrechnung von 
KTZ Kontoklasse 3

4xxxxx
ohne 451 (Brennstoffe) und 232/430 
(Lebensmittel Schülerausspeisung). 

61xxxx
63xxxx

02

10

08

Sonstiges

Wasserversorgung und 
Abwasserentsorgung

Gast(schul)beiträge und 
Kindergartentransport

Haushaltsrücklagen

12

07

Ansätze, welche durch kein 
anderes Kriterium 
1-13 geregelt sind.
exkl. Wahlen 024

exkl. Raumordnung 031
exkl. Covid 5191

exkl. Katastophendienst 17x

Sonstige  Investitionen, 
Instandhaltungen, 
Sachausgaben Kontenklasse 4, 
Post- und 
Telekommunikationsdienste 

Ansätze, welche durch kein 
anderes Kriterium 

sh. Beilage 1
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VORZULEGENDE UNTERLAGEN:

 
Die Unterlagen zur Einhaltung der Kriterien sind der zuständigen Bezirkshauptmannschaft in 
digitaler Form vorzulegen. 
 

- Entwurf des Voranschlages 
- Entwurf der Gebührenkalkulation (inkl. Erhebungsblatt zum inneren Zusammenhang) 
- Excel-Liste gem. Beilage 1 (Freiwillige Ausgaben) 
- Bestätigung über die Einhaltung der Bereiche 14-19 der Härteausgleichsfonds-Kriterien 

der Gemeindefinanzierung NEU (Beilage 2) 
- Excel Auswertung aus dem Buchhaltungsprogramm mit folgenden Daten 

(Mindesterfordernis): 
o Vorhabenscode oder VA-Hinweis 
o Ansatz (6-Stellig) 
o Konto (6-Stellig) 
o Kennzeichnung der Haushaltsstelle mit der Bereichsnummer der 

Härteausgleichsfonds-Kriterien (FIBU-Kennzeichen) 
o Gegenseitige Deckungsfähigkeit (Bereich 12) 
o MVAG 
o Ansatzbezeichnung 
o Kontobezeichnung 
o Finanzierungshaushalt t-3 (Rechnungsabschluss) 
o Finanzierungshaushalt t-2 (Rechnungsabschluss) 
o Finanzierungshaushalt t-1 ((Nachtrags-)Voranschlag) 
o Finanzierungshaushalt t (Voranschlagsentwurf) 
o Ergebnishaushalt t (Voranschlagsentwurf) 
o Begründungen von/Anmerkungen zu Abweichungen zu den Vorjahren 

 
- Ausgefüllte Checkliste (aktuelles Dokument) 
- Von der Prüferin/dem Prüfer können weitere Unterlagen angefordert werden.  
 
- Alle Nachweise sind unaufgefordert vorzulegen 

- Alle Begründungen sind direkt im K5 pro Konto zu erfassen und nachvollziehbar sowie eindeutig zu formulieren. 

- Besondere Umstände sind mit separaten, nachvollziehbaren Darstellungen und Beschreibungen zu erläutern 

 

 
- Nur Verteilvorgang 2: Antragstellung bis spätestens 31.01. des Voranschlagsjahres 

mittels des Antragsformulars (Beilage 3) 
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BEREICH 1: DIENST - UND GEHALTSRECHT

Dienstpostenplan-VO (alle DP enthalten, letzte Stand richtig?), Kontrolle nicht 
besetzte Dienstposten, Prüfung ob Personaleinsparung durch Pensionierung und 
sonstiges Nachbesetzungen möglich (auch durch Kooperationen). 

 

 
Gehaltserhöhung gemäß VA-Rundschreiben; ansonsten Bundesabschluss; 
ansonsten eigene Hochrechnung. 
Die Veranschlagung erfolgte mit einer angenommenen Bezugserhöhung von 9,00 %  

 

 
Beschäftigung von (auch kurzfristigen) 
Ferialkräften/Aushilfskräften/Arbeiter/Angestellte, ob Einsatz geplant 
Bitte hier die geplanten Einsatzbereiche, Begründung und Dauer des 
voraussichtlichen Einsatzes angeben: -x- 

 

 

Bearbeitung Überstunden/Mehrleistungsstunden (Berechnung erforderliches 
Ausmaß: z.B. für Wahlen, Winterdienst usw.)  

 

 
Veranschlagung sämtlicher Personalausgaben auf Basis Voranschlagserlass bzw. 
Nachtrags zum Voranschlagserlass 

 

 
Geplante personelle Veränderungen, welche sich auf die Veranschlagung 
auswirken: -x- 

 

 

BEREICH 2: GAST(SCHUL)BEITRÄGE UND KINDERGARTENTRANSPORT 

Hinweis zur Umlegung von Gast(schul)beiträgen bei (General-)Sanierungen von 
Schulliegenschaften:  
Verteilvorgang 1 Gemeinden haben schriftlich nachzuweisen, dass Bemühungen zum Abschluss 
einer Vereinbarung (für die Kostenübernahme bei Sanierungsprojekten) unternommen wurden. 
Diese Beiträge sind mindestens für den Förderzeitraum lt. genehmigten Finanzierungsplan in 
gleichen Jahresbeträgen umzulegen. 
Kann eine Gemeinde keine entsprechende Vereinbarung und keinen schriftlichen Nachweis über 
die dahingehenden Bemühungen vorlegen, sind Beiträge für (General-)Sanierungen aus Mitteln 
des Verteilvorgang 2 zu bedecken. 

Mitteilungen der Gemeinden in Bezug auf die Kinder- und Schüleranzahl und zu 
erwartende Kopfquote aus der Evidenz heraussuchen, ansonsten Direktabfrage bei 
den Gemeinden / Begründung von Mehrauszahlungen erforderlich 

Vorlage ev. mit Aufstellung in Excel 
Sanierungskostenbeiträge sind separat (nachvollziehbar) darzustellen 

 

 

Gegebenenfalls Abschluss einer Vereinbarung (Gemeinderatsbeschluss) für die 
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BEREICH 3: FEUERWEHREN

Hinweise: Vergütungen sind bei den max. Auszahlungen einzurechnen. 

Eintragung der Budgetbeträge unter Beachtung des Bedarfs der Feuerwehren und 
unter Einhaltung der max. Auszahlungen des Oö. LFK. 

 

 
Budgetbeträge die nicht im Zielwert enthalten sind: 

a) Auszahlungen für Heizkosten (inkl. Kaminkehrer) 
b) Auszahlungen für Gebäudeversicherungen: 600 Euro  
c) Auszahlungen für Darlehenstilgungen  
d) Auszahlungen für Zinsen 
e) Mieten für Immobilien 
f) Auszahlungen für den großen Service des hydraulischen Rettungsgerätes 

inkl. Tausch von Hydraulikschläuchen bzw. Akkutausch 
g) Auszahlungen für große Reparaturen bei allen Fahrzeugen sowie Reifen von 

Fahrzeugen über 7,5t 
h) Auszahlungen für die Überprüfung von Atemschutzflaschen bzw. 10-Jährige 

Überprüfung von Atemschutzgeräten 
 
 Summe a) bis h) 
Gesamtauszahlungen 
  Gesamtauszahlungen exkl. a) bis h) 

 
 
 

 
0,00 

600,00 
4.200,00 
   600,00 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

5.400,00 
33.400,00 
28.000,00 

Es wurde sowohl eine Gebührenordnung als auch eine Tarifordnung für Leistungen 
der Feuerwehren erlassen.  

Ja 
Muster: https://www.ooelfv.at/feuerwehr-
intern/downloads/?tx_sbdownloader_pi1%5Bcatid%5D=99&tx_sbdownloader_pi1%5
Bscat%5D=94_99 

- Es gelten die aktuellen Gebühren und Tarife lt. den Vorgaben des Oö. LFV. 
- Mit Beschlussfassung des Voranschlages werden die Gebühren und Tarife an 

die aktuellen Vorgaben des Oö. LFV angepasst. 

 

 

Ermittlung der Einnahmen aus FF-Einsätzen und Veranschlagung der zu erwartenden 
Einzahlungen (FeuerwehrgebührenO, Tarifordnung). 
Basis für die Veranschlagung sind die Einsätze bzw. die Einnahmen aus Einsätzen 
der Feuerwehr(en) im Vergleichszeitraum.  

 

 

Zielwert Oö. LFK: 29.500,00 Euro 
Veranschlagte Auszahlungen (exkl. nicht anrechenbare Auszahlungen): 28.000,00 
Euro 
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BEREICH 4: BADEANLAGEN

-x- 

BEREICH 5: BÜCHEREI 

Hinweise:  
- In diesem Bereich ist eine Begründung von Mehrauszahlungen ausgeschlossen. Es 

erfolgt keine Indexierung des Zielwertes. 
- Auszahlungen für Darlehenstilgungen und Zinsen, sowie Mieten für Immobilien sind nicht 

zu berücksichtigen. 
- Vergütungen sind zu berücksichtigen. 

Ermittlung der Nettoauszahlungen: 
Auszahlungen: 1.000,00 Euro  Einzahlungen: 0,00 Euro = 1.000,00 Euro  
Einwohner zum 31.10.2021: 612 Einwohner (Datenquelle: 
https://www.bmf.gv.at/themen/budget/finanzbeziehungen-laender-
gemeinden/unterlagen-finanzausgleich.html) 
 

 
 

 

 

BEREICH 6: WINTERDIENST 

Erfolgt die Räumung und Streuung in der Gemeinde gem. der RVS 12.04.12 (Abfrage 
bei Amtsleitung) Ja 
Die Nachweise, dass die RVS zur Anwendung kommt (z.B. Winterdienstanordnung, 
Verträge mit privaten Dienstleistern) sind vorzulegen.  
Die Gemeinde bestätigt, dass der Maschinenring und die gemeindeeigenen 
Mitarbeiter den Winterdienst entsprechend der RVS durchführen.   

 

 

Angabe der Begründung eines allenfalls im VA-Entwurf vorgesehenen 
Mehraufwandes im Finanzierungshaushalt (zB Änderung des Räum- und Streuplans, 
Mehrauszahlungen für Treibstoffe) nichts vorgesehen. 

 

 
Die Vergütungen für den Bauhof sind anhand der Werte des Vergleichszeitraums 
einzuschätzen. Steigerungen können sich durch die jährlich steigenden 
Personalkosten im Bauhof ergeben. Kommt es bei der Veranschlagung der 
Vergütungen zu wesentlichen Abweichungen ist dies zu begründen. 

 

 

BEREICH 7: SONSTIGES 

Hinweis: Die Veranschlagung von Verstärkungsmittel gem. § 2 Abs. 2 Z 1. Oö. GHO ist nicht 
zulässig. 

Essen auf Rädern: Ermittlung Auszahlungsdeckungsgrad:
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BEREICH 8: WASSERVERSORGUNG UND ABWASSERBESEITIGUNG

Hinweise:  
- Eine Auszahlungsdeckung im jeweiligen Betrieb ist anzustreben. Ist eine Auszahlungs-

deckung im jeweiligen Betrieb nicht gegeben, sind die von der Aufsichtsbehörde festge-
legten Benützungsgebühren bei Wasserversorgungsanlagen um bis zu 0,60 Euro pro m³ 
(exkl. USt.) bzw. bei Abwasserentsorgungsanlagen bis zu 1,00 Euro pro m³ (exkl. USt.) zu 
überschreiten. Quelle: (Entwurf) Gebührenkalkulation 

- Vergütungen sind zu berücksichtigen 

 Wasserversorgung Abwasserbeseitigung 
Kostendeckungsgrad lt. 
Gebührenkalkulation (Pkt. 6.1) 

x % 105,11 % 

Liquiditätsergebnis d lt. 
Entwurf Gebührenkalkulation 
(Pkt. 12)  
 

(-)x -82.100,00 

Benützungsgebühr gem. 
Entwurf der 
Gebührenkalkulation 
 

x Euro/m³ 5,35 Euro/m³ 

Angenommene 
Verbrauchsmenge 

Annahme für den VA:  x m³ 
Verbrauchsmenge lt. der 
letzten Abrechnung: x m² 
Begründung bei Annahme 
eines sinkenden Verbrauchs: 
(Text der Gemeinde) 

Annahme für den VA:  20.747 
m³ 
Verbrauchsmenge lt. der 
letzten Abrechnung: 20.743 m² 
Begründung bei Annahme 
eines sinkenden Verbrauchs: 
(Es handelt sich um eine 
Pauschalgebühr) 

Vergütungen Sind die Vergütungen für Personal (Verwaltung, Bauhof, etc.), 
politische Organe, Fuhrpark, Sachausgaben im Voranschlag 
und der Gebührenkalkulation entsprechend dargestellt? ja 

Verwendung der 
Gebührenüberschüsse 

Erhebungsblatt zum inneren Zusammenhang: keine 
Überschüsse 

BEREICH 9: AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN 

Hinweis: Abweichungen bei den Aufschließungsbeiträgen und Erhaltungsbeiträgen bedürfen 
keiner Begründung.  

Höhe der Hundeabgabe je Hund: 50 Euro (min. 50 Euro)  
                                                 für 40 gemeldete Hunde  

ergibt einen Betrag von 2.000 Euro
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Restliche Gemeindeabgaben: Veranschlagung gem. den zu erwartenden Einzahlungen. 
Angabe von Begründung bei geringeren veranschlagten Einzahlungen, als in den Vorjahren . 
(im Buchhaltungsprogramm bzw. in der Excel Auswertung) 

BEREICH 10: HAUSHALTSRÜCKLAGEN 

Hinweise: Gemeinden die Mittel aus dem 1. Verteilvorgang des Härteausgleichsfonds 
beanspruchen, haben bestehende allgemeine Haushaltsrücklagen im betreffenden Jahr zum 
Haushaltsausgleich heran zu ziehen. Ausgenommen:  

- allgemeine Rücklagen, die nach den Vorgaben einer Richtlinie der Oö. Landesregierung 
dotiert wurden (Beispiele: HAF 2 Mittel, Gemeindeentlastungspaket 2019-2021) oder  

- deren Verwendung in einem aufsichtsbehördlich genehmigten Finanzierungsplan 
vorgesehen ist. 

- Rücklagen die aus zweckgewidmeten Spenden oder aus Vermögensveräußerungen 
gebildet werden. 

Bei Gemeinden die nur Mittel aus dem Verteilvorgang 2 beantragen, haben bestehende 
allgemeine Haushaltsrücklagen keine Auswirkung auf die Gewährung von Mitteln aus dem 
Verteilvorgang 2 des Härteausgleichsfonds. 
Überprüfen der Rücklagen: z.B.: Gemeindeentlastungspaket 2019-2021 oder 
Rücklagen, die bereits in einem aufsichtsbehördlich genehmigten Finanzierungsplan 
enthalten sind. Wenn der Rücklagennachweis nicht eindeutig ist  Zusatzinformation 
für die Prüferin/den Prüfer. 

 

Gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklagen sind vorrangig vor der Aufnahme von 
Darlehen im jeweiligen Bereich zu verwenden. 

 

BEREICH 11: FREIWILLIGE AUSGABEN UND SUBVENTIONEN, FEIERN UND FESTE, EHRUNGEN 
UND AUSZEICHNUNGEN 

Hinweise:  
- Eine Veranschlagung dieser Konten sollte erst erfolgen, wenn die ungefähre Höhe der 

benötigten Mittel aus dem 1. Verteilvorgang des Härteausgleichsfonds feststeht. Es wird 
jedoch empfohlen die Konten, welche in die freiwilligen Ausgaben einzurechnen sind 
bereits jetzt zu kennzeichnen. 

- Ein Überschreiten des Zielwertes in diesem Bereich ist ausgeschlossen. 

Kennzeichnung der Konten im Finanzprogramm u. Kontrolle, ob alle Konten 
berücksichtigt wurden. 

 

Beilage 1 befüllen mit den angedachten Budgetbeträgen. (Es kann auch eine eigene 
Liste auf Basis der Beilage 1 erstellt werden) 

 

Prüfung mit Zielwert : 
Siehe NEUERUNGEN: 
https://gemnet.ooe.intra.gv.at/intranet/Mediendateien/Abt_Gem/494_009_489_a1.pdf
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BEREICH 12: SONSTIGE INVESTITIONEN, INSTANDHALTUNGEN, SACHAUSGABEN 
KONTENKLASSE 4, POST- UND TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE  

Hinweise:  
- nicht betroffen Auszahlungen von Unterabschnitten, welche durch die Bereiche 1-11 oder 

19 (Ansatz 031xxx) des Härteausgleichsfonds bereits geregelt sind sowie für Wahlen, 
Lebensmittel für die Schülerausspeisung, Brennstoffe, Katastrophendienst und 
Auszahlungen aufgrund der Corona-Pandemie unter dem Ansatz 519100. Weitere nicht 
zu berücksichtigende Haushaltsstellen können von den für die Gemeindefinanzierung 
zuständigen Mitgliedern der Oö. Landesregierung festgelegt werden.  

- In diesem Bereich ist eine Begründung von Mehrauszahlungen ausgeschlossen. 
Mehrauszahlungen im Vergleich zu den Vorjahren die über die vorgesehene Indexierung 
hinausgehen sind durch Einsparungen bei anderen Konten dieses Bereiches 
auszugleichen. 

Ermittlung zur Erreichung des Zielwertes:  

 

Verbraucherpreisindex 1986 von Juli des Vorvorjahres bis Juli des Vorjahres = Zielwert 
Quelle VPI: https://www.statistik.at/statistiken/volkswirtschaft-und-oeffentliche-finanzen/preise-
und-preisindizes/verbraucherpreisindex-vpi/hvpi  
Definition gegenseitige Deckungsfähigkeit / GR-Beschluss u. Eintragung im Finanzprogramm 
(vgl. § 7 Oö. GHO) 

Hauswirtschaftliche Sperre in der Höhe von 15 % der Inanspruchnahme des Betrages bis zum 
1. Oktober des Jahres / GR-Beschluss u. Eintragung im Finanzproramm (vgl. § 14 Oö. GHO) 

BEREICH 13: SONSTIGE AUSGABEN POST 728, POST 729 

Hinweise:  
- Geltungsbereich: Entsprechend Bereich 12. 
- In diesen Gruppen sind Aufwendungen zu verrechnen, die keinen anderen Kontenklassen 

zuzuordnen sind (Hilfestellung finden Sie hierzu auf der Plattform für öffentliches 
Rechnungswesen). Überschreitungen können (MÜSSEN) begründet werden. 
 

Nur Auszahlungen gem. den Kontierungsvorgaben vorsehen. Keine Veranschlagung von 
Instandhaltungen, Geringwertigen Wirtschaftsgüter etc. (Konten 4xx, bzw. 61x verwenden) 
Wenn möglich direkte Errechnung der Voranschlagsbeträge 

Wenn die direkte Errechnung nicht möglich ist Ermittlung zur Erreichung des Zielwertes:  
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BEREICH 14: ÜBERLASSUNG VON RÄUMLICHKEITEN UND ANLAGEN AN VEREINE, FIRMEN 
ODER PRIVATE 

Hinweis: Wird bei der Prüfung dieser Bereiche festgestellt, dass die Vorgaben nicht eingehalten 
werden bzw. wurden, entfällt für das betreffende Jahr der Anspruch auf Mittel aus dem 
Verteilvorgang 2. 
Bestätigung Einhaltung des Kriteriums (Beilage 2).  
Betriebskostenersätze bzw. Kontrolle allfälliger Tarifordnungen und Durchsicht der 
Verrechnungen, ob Anpassungen erforderlich sind. 

 

Die zu erwartenden Einzahlungen sind im Voranschlagsentwurf darzustellen.  

BEREICH 15: ENERGIEAUFWAND 

Hinweis: Wird bei der Prüfung dieser Bereiche festgestellt, dass die Vorgaben nicht eingehalten 
werden bzw. wurden, entfällt für das betreffende Jahr der Anspruch auf Mittel aus dem 
Verteilvorgang 2. 
Bestätigung Einhaltung des Kriteriums (Beilage 2).  
Energiekosten sowie Energieverbräuche (z.B.: Strom, Gas) / Ablauf der 
Vertragsbindung notieren, rechtzeitig Vergleichsangebote einholen und gegebenenfalls 
Nachverhandlungen führen und dokumentieren. 

 

BEREICH 16: KASSENKREDIT UND GELDVERKEHRSPESEN 

Hinweis: Wird bei der Prüfung dieser Bereiche festgestellt, dass die Vorgaben nicht eingehalten 
werden bzw. wurden, entfällt für das betreffende Jahr der Anspruch auf Mittel aus dem 
Verteilvorgang 2. 
Bestätigung Einhaltung des Kriteriums (Beilage 2).  
Angebotseinholung: mindestens 3 Kreditinstituten, davon mindestens 1 überörtlichen; 
Berücksichtigung der Geldverkehrsspesen bei Vergabe. 

 

Anfallende Kosten bei den Girokonten, regelmäßig Verhandlungen zur Kostenreduktion 
durchführen und dokumentieren. 

 

BEREICH 17: -  

Hinweis: Wird bei der Prüfung dieser Bereiche festgestellt, dass die Vorgaben nicht eingehalten 
werden bzw. wurden, entfällt für das betreffende Jahr der Anspruch auf Mittel aus dem 
Verteilvorgang 2. 
Bestätigung Einhaltung des Kriteriums (Beilage 2).  
Veranschlagung nur unbedingt notwendige Liquiditätszuschuss; Achtung bei Inkoba 
sind die jeweils zu Grunde gelegten Darlehenslaufzeiten für die Transferzahlungen 
entscheidend. Die Laufzeiten sind der Nutzungsdauer der Infrastruktur anzupassen. 
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BEREICH 18: ANSCHLUSSGEBÜHREN

Hinweis: Wird bei der Prüfung dieser Bereiche festgestellt, dass die Vorgaben nicht eingehalten 
werden bzw. wurden, entfällt für das betreffende Jahr der Anspruch auf Mittel aus dem 
Verteilvorgang 2. 
Bestätigung Einhaltung des Kriteriums (Beilage 2).  

 
 Wasserversorgung Abwasserbeseitigung 
Liquiditätsergebnis d lt. Entwurf 
Gebührenkalkulation (Pkt. 12) 

(-)x - 82.100 

Werden die gesetzlich vorgesehenen 
Kostenbeiträge für die Herstellung des 
Hausanschlusses vorgeschrieben? 
(Kontaktaufnahme mit der 
Bauabteilung/Amtsleitung erforderlich) 

Ja/Nein Ja 

Höhe Mindestanschlussgebühr x Euro 4.591,40 Euro 

Sind für solche Kostenbeiträge 
Einzahlungen und Auszahlungen im 
Voranschlagsentwurf vorgesehen? 
- wenn ja, bitte die Voranschlagsstellen 

angeben 
- wenn nein, bitte kurze Begründung 

(Beispiele: direkte Verrechnung der 
Fremdfirma mit den Objektbesitzern, 
keine Neuerrichtung von 
Hausanschlüssen absehbar.) 

Ja/Nein 
 
- (Text der Gemeinde) 

Nein 
 
- (direkte 

Verrechnung der 
Fremdfirma mit den 
Objektbesitzern) 

BEREICH 19: RAUMORDNUNG 

Hinweis: Wird bei der Prüfung dieser Bereiche festgestellt, dass die Vorgaben nicht eingehalten 
werden bzw. wurden, entfällt für das betreffende Jahr der Anspruch auf Mittel aus dem 
Verteilvorgang 2. 
Bestätigung Einhaltung des Kriteriums (Beilage 2).  
Werden die Kosten für Planänderungen gem. den gesetzlichen Bestimmungen 
weiterverrechnet  

Ja 
Sind die voraussichtlichen Einnahmen im Voranschlagsentwurf dargestellt? 
2024 voraussichtlich keine Einnahmen 

 

Ist eine Überarbeitung des Flächenwidmungsplanes und/oder des örtlichen 
Entwicklungskonzeptes im kommenden Haushaltsjahr geplant? 

nein 
Wenn ja: 
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ALLGEMEINES (99):

Die Voranschlagsbeträge für finanzierungswirksame Voranschlagsstellen, welche nicht in die 
Regelungen der Bereiche 1-13 der Härteausgleichsfondskriterien fallen, sind gemäß den 
gesetzlichen Bestimmungen zu ermitteln (§ 75 Oö. GemO 1990 i.V.m. § 4 Oö. GHO): 

1. Veranschlagung der Beträge (Ertragsanteile, Landesumlage, Krankenanstaltenbeitrag etc.) 
nach den Vorgaben des aktuellen Voranschlagserlasses. 

2. Die Veranschlagung von Mittelverwendungen darf nur mit dem sachlich begründeten 
unabweislichen Jahreserfordernis erfolgen.  
D.h. Auszahlungen die errechnet werden können (z.B. Energiekosten, Heizkosten, 
Versicherungsprämien) sind zu errechnen.  
- Auszahlungen, welche über den durchschnittlichen Auszahlungen des 

Vergleichszeitraums liegen, sind zu begründen und werden nur dann anerkannt, wenn 
diese auf Grund einer gesetzlichen Vorgabe oder auf Grund eines fachlich und/oder 
sachlich bestätigten Bedarfs ergibt. 

- Sind im Voranschlagsentwurf Auszahlungen für neue Voranschlagstellen vorgesehen ist 
dies ebenfalls zu begründen. 

3. Sofern eine direkte Errechnung der Auszahlungen nicht möglich ist, sind die veranschlagten 
Beträge unter Berücksichtigung ihrer in den letzten zwei Jahren und im laufenden 
Haushaltsjahr (=Vergleichszeitraum) zutage getretenen Entwicklung einzuschätzen.  

- Vergleichszeitraum für die Veranschlagung 2023:  

 

Sofern mit Steigerungen im Vergleich zu den Vorjahren gerechnet wird, wären die 
Voranschlagsbeträge gem. Punkt 2 zu errechnen.  

- Für die Veranschlagung von Konten, welche in die Regelungen der Bereiche 1-19 fallen 
sind die Härteausgleichsfondskriterien zu beachten. 

4. Veränderungen bei den haushaltsinternen Vergütungen bedürfen keiner Begründung. 
 

5. Für die Einzahlungen ist ebenso vorzugehen wie für die Auszahlungen. D.h. wenn möglich 
hat eine direkte Errechnung zu erfolgen. Die geplanten Hebesätze bzw. allfällig geplante 
Tariferhöhungen sind bei der Veranschlagung der Einzahlungen zu berücksichtigen. Werden 
die Mittelaufbringungen geringer veranschlagt als im Vergleichszeitraum ist dies zu 
begründen. Ist eine direkte Errechnung nicht möglich und ist keine Anpassung der Tarife bzw. 
Gebühren geplant, ist gemäß Punkt 3. dieses Unterkapitels vorzugehen. 















Gemeinde Weilbach (41235)
Gebührenkalkulation Abwasserentsorgung des Jahres 2024.

Einwohnerzahl mit Hauptwohnsitz per 1.7.2023: 611 Personen, davon angeschlossen: 419, das sind: 68,58%.
Mitglied bei einem Reinhaltungsverband: nein

Istwerte Rechnungsabschluss Voranschlag Planwerte

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Summe Kanal Kläranlage Verwaltung Summe Summe Summe Summe Summe Summe

1. Betriebskosten 122.587 109.977 0 12.610 82.767 88.700 90.971 93.511 96.310 95.604

1.1 Material- und Stoffkosten 8.676 8.437 0 239 6.146 14.897 15.617 15.821 16.637 16.949

1.2 Personalkosten 55.891 45.178 0 10.713 42.192 44.648 45.463 46.842 48.165 46.196

1.3 Leistungen durch Dritte 48.582 47.357 0 1.225 14.218 18.159 18.586 19.117 19.554 20.085

1.4 Energiekosten 3.735 3.712 0 23 15.196 7.485 7.788 7.993 8.196 8.399

1.5 Entsorgungskosten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6 Sonstige betriebliche Kosten 5.703 5.293 0 410 5.015 3.511 3.517 3.738 3.758 3.975

1.7 Verbandsanteil 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Kapitalkosten 69.326 68.708 0 618 67.974 68.467 65.692 63.019 62.038 62.022

2.1 Kalkulatorische Anlagenabschreibung 58.387 57.769 0 618 57.186 57.148 57.067 56.687 56.299 56.276

2.2 Kalkulatorische Zinsen 10.939 10.939 0 0 10.600 11.100 8.400 6.100 5.500 5.500

2.2.1      Eigenkapitalzinsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.2      Fremdkapitalzinsen 10.939 10.939 0 0 10.600 11.100 8.400 6.100 5.500 5.500

2.3 Kalkulatorische Wagnisse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.4 Sonstige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 188 219 225 232 239 246

3. Kostenauflösung / Kostenkorrektur -30.951 -30.560 0 -391 -30.955 -35.820 -35.820 -35.519 -35.177 -35.135

3.1 Auflösung Subventionen -23.075 -22.684 0 -391 -23.079 -21.474 -21.474 -21.273 -21.031 -20.989

3.2 Auflösung Beiträge -7.876 -7.876 0 0 -7.876 -14.346 -14.346 -14.246 -14.146 -14.146

Gesamtkosten vor Umlage Verwaltung 160.962 148.125 0 12.837

Aufteilungsschlüssel Verwaltungskosten [%] 100,00 0,00

Umlage Verwaltungskosten 12.837 0

Gesamtkosten nach Umlage Verwaltung 160.962 160.962 0 119.786 121.347 120.843 121.011 123.171 122.491

4. Erlöse 145.200 125.319 127.549 125.742 123.449 127.056 130.500

4.1 Laufende Erlöse 106.908 109.200 111.000 114.300 117.800 121.300 124.900

4.2 Sonstige Erlöse von Dritten 38.292 16.119 16.549 11.442 5.649 5.756 5.600

5. Allgemeine Angaben

5.1 Abwassermenge [m³] 20.990 20.411 19.586 19.586 19.586 19.586 19.586

























Gemeinde

Gemeinde Weilbach

Unter Berücksichtigung der bis zum 31.12.2020 durch eingemeindung eingetretenen Gebietsveränderungen

A) nach der Volkszahl laut ZMR am 31.10.2022 604 EinwohnerInnen

B) nach dem Stichtag der GR-Wahl am 06.07.2021 684 EinwohnerInnen

Einwohnerzahl









GEMEINDE WEILBACH                                                    Weilbach, am 08.02.2024
A - 4984 Weilbach 34 
077576355 

              gemeinde@weilbach.ooe.gv.at

Vorbericht zum Voranschlag 2024 gemäß § 10 Oö. 
Gemeindehaushaltsordnung (Oö. GHO)

1. Voraussichtliche Entwicklung der liquiden Mittel, wobei die 
Zahlungsmittelreserven gesondert anzuführen sind.

Liquide Mittel

Einzahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 31 
+ SU 33 + SU 35)

2.525.500,00

Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 32 
+ 34 + SU 336)

2.676.100,00

Saldo 5 (Geldfluss der voranschlagswirksamen Gebarung) -150.600,00

Der Finanzierungsvoranschlag zeigt, dass die Höhe der Auszahlungen die Höhe der 
Einzahlungen überschreitet und sich dadurch die liquiden Mittel um 150.600,00 Euro 
verringern werden. Damit die finanzielle Ausgeglichenheit bleibt wird um 
Härteausgleichsmittel Verteilvorgang 1 und 2 angesucht.

Die Gründe für die Verringerung/Erhöhung der liquiden Mittel liegen: (Beispiele)
Inflation
Energiekosten
Lohnkosten
SHV, Krankenanstalten, Gastschulbeiträge

Geplante Maßnahmen zur Gegensteuerung bei einer negativen Entwicklung:
Erhöhung der jährlichen Gebühren und Förderung des Wohnbaues

Zahlungsmittelreserven und Rücklagen

Zum Zeitpunkt der VA-Erstellung stehen der Gemeinde für das Haushaltsjahr 2024
voraussichtlich folgende nicht verplante Zahlungsmittelreserven zu Verfügung:



Investives 
Einzelvorhaben

Höhe inneres 
Darlehen

Zur Vorfinanzierung 
von 

Geplante Rückzahlung 
des inneren Darlehens

XXXX Euro BZ/LZ Jahr oder Zeitraum
Sonstige Fördermittel
Anstelle eines 
Bankdarlehens
etc.

2. Voraussichtlicher Bedarf an Kassenkrediten

Die maximale Höhe des Kassenkredits beträgt gemäß § 83 Oö. GemO 1990 i. V. m. § 1 Abs. 
1 Oö. Kassenkredit-Anhebungsverordnung (ein Viertel/bis zu 33,3 % der Einzahlungen der 
laufenden Geschäftstätigkeit): 551,614,50 Euro 

Es wurde, einen Kassenkreditvertrag im Rahmen von 450.000,00 Euro abgeschlossen.

Der Vertrag ist vom Gemeinderat zu beschließen.

3. Entwicklung des Ergebnisses der laufenden Geschäftstätigkeit, sowie 
Entwicklung des nachhaltigen Haushaltsgleichgewichts

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit 

Ergebnis der laufenden 
Geschäftstätigkeit

RA 2022 VA 2023 VA 2024

Einzahlungen: 1.414.633,69 1.524.800,00 1.656.500,00
Auszahlungen: 1.443.155,47 1.524.800,00 1.656.500,00
Saldo: -28.521,78 0,00 0,00

Damit der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 4a und 4b* Oö. GemO 1990 als erreicht gilt, 
müssen folgende Mittel in Anspruch genommen werden:

Mittel aus dem Härteausgleichfonds Verteilvorgang 1.

Entwicklung des Nachhaltigen Haushaltsgleichgewicht

Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird nicht erreicht, weil 



4. Voraussichtliche Entwicklung des Nettoergebnisses vor Entnahme von bzw. 
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (SAO)

Das Nettoergebnis wird wesentlich durch die ergebniswirksamen Erträge und 
Aufwendungen beeinflusst. Diese betreffen insbesondere die geplanten Abschreibungen, 
(267.400,00 Euro) geplante Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen 
(215.600,00 Euro) und die geplante Dotierung bzw. Auflösung von Rückstellungen 
13.900,00.

VA 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028
Summe Erträge 
(MVAG-Code 21)

2.001.600 1.746.00 1.750.200 1.776.100 1.784.800

Summe Aufwände 
(MVAG-Code 22)

1.879.500 1.867.200 1.870.200 1.928.000 1.850.700

Nettoergebnis (SA
0)

122.100 -121.200 -120.000 -151.900 -65.900

Entnahme von 
Haushaltsrücklagen 
(MVAG-Code 230)

159.900 0 0 0 0

Zuweisung von 
Haushaltsrücklagen 
(MVAG-Code 240)

0 0 30.000 30.000 30.000

Nettoergebnis (SA 
00)

282.000 -121.200 -150.000 -181.900 -95.900

5. Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und 
Verbindlichkeiten

Geplante Neuaufnahme von langfristigen Finanzschulden

Es ist geplant zusätzliche Darlehen im laufenden Haushaltsjahr für folgende investive 
Einzelvorhaben aufzunehmen:

Investives Einzelvorhaben Darlehenshöhe
Umbau Arztpraxis 72.300,00

Voraussichtliche Entwicklung von langfristigen Finanzschulden und 
Verbindlichkeiten



 
6. Die voraussichtlichen Auswirkungen aus investiven Einzelvorhaben (Erträge, 

Betriebskosten, Personalaufwand, Finanzierungskosten udgl.)
 

Die geplanten Auswirkungen aus begonnen und voraussichtlich im Haushaltsjahr 2024 
fertiggestellten investiven Einzelvorhaben auf die operative Gebarung, werden in folgender 
Tabelle zusammengefasst dargestellt: 

 
 

 Ergebnishaushalt Finanzierungshaushalt 
Investives 
Einzelvorhaben 

jährl. Erträge 
jährl. 

Aufwände 
jährl. 

Einnahmen 
jährl. 

Ausgaben 
-x-     
     
     
Summe     

 
 
7. Beschreibung wesentlicher Auswirkungen aus Entscheidungen vergangener 

Haushaltsjahre, welche erst im Zeitraum der Veranschlagung und Finanzplanung 
wirksam werden, soweit sie nicht bereits Bestandteil der Z 1 bis 6 sind. 

 
Die Gemeinde Weilbach ist eine Dauerhärteausgleichsgemeinde und ist auf den 
Verteilvorgang 1 und Verteilvorgang 2 angewiesen. 

 
 

8. Beschreibung sich abzeichnender Entwicklungen (Verbesserungen, 
Belastungen), die sich in den folgenden Haushaltsjahren auf den 
Gemeindehaushalt auswirken können, wobei diese möglichst auch wertmäßig 
abzugrenzen sind  zudem sind Möglichkeiten zur Abfederung allfälliger 
negativer Auswirkungen aufzulegen. 
 
Für die Gemeinde wird ohne Härteausgleich 1 und 2 in den nächsten Jahren 
zahlungsunfähig werden. 

 
9. Änderungen im Dienstpostenplan und ihre finanziellen Auswirkungen. 

 
Es sind keine Änderungen im Dienstpostenplan geplant. 

 
 

10. Weiterführende Informationen ... 
-x- 



























































































































































































































































































































































Gemeinde Weilbach
Weilbach 34
4984 Weilbach,Oberoe.

ÖSTAT Nr.: 41235

Bedienstete der Allgemeinen Verwaltung

Bedienstete des Handwerklichen Dienstes

Bedienstete des Kindergarten- und Hortedienstes

GD 12.1

GD 17.5

GD 19.1

GD 19.3

GD 25.1

GD 22.3

KBP

KBP

I/b

I/d

II/p 3

II/p 4

II/p 4

S

entfallen

I L/l 2b 1

       1,00

       0,75

       1,00

       0,50

       0,84

       0,63

       0,40

       1,00

VB

VB

VB

VB

VB

VB

VB

VB

FTE

FTE

FTE

Art

Art

Art

Amtsleiter

Qualifizierte/r Sachbearbeiter/in

Gemeindearbeiter

Klärwärter

Reinigungskraft

Kindergartenhelferin

Kindergartenpädagogin

Kindergartenleiterin

Bemerkung

Bemerkung

Bemerkung

27.11.2023 Seite 1 vonStichtag: 27.11.2023 Druckdatum:

       1,75

       2,34

       2,03

       6,12Anzahl FTE:

Dienstpostenplan - oö. Gemeinden/Gemeindeverbände
Bis Dienstposten-Nr: 999999

Bewertung neu

Bewertung neu

Bewertung neu

Bewertung alt

Bewertung alt

Bewertung alt

1









 

 

 

 

 












































































































